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V

Vorwort

Verehrte Leserinnen und Leser,

Menschen zeichnen seit jeher Informationen auf. Informationen werden mittels Zei-
chen codiert – und Zeichen wiederum decodiert. Die technologischen Entwicklungen
der letzten ca. 175 Jahre ermöglichen die Generierung, Nutzung und Weitergabe
codierter Informationen in einem zuvor unbekannten Ausmaß. Maschinenlesbare
codierte Informationen haben sich in der Folge und vor allem in den letzten Jahr-
zehnten – firmierend unter dem Begriff Daten – zu einem eigenständigen (Wirt-
schafts-)Gut entwickelt. Denn Daten bergen auf individueller, überindividueller und
gemeinwohlbezogener Ebene vielfältige Potenziale.

Konsequenterweise sind Daten seit längerem bereits Gegenstand von Rechtsfragen
und – in jüngster Zeit – auch einer eigenständigen Regulierung. Der Stand der daten-
rechtlichen Regulierung gleicht allerdings einer unwegsamen und unübersichtlichen
Landschaft. Teils Regulierungsdickicht, teils unerschlossene und fragmentarische Ge-
biete, teils überlappende und friktionsreiche Normschichten. Insbesondere die zen-
tralen EU-Rechtsakte, der Data Act und der Data Governance Act, bieten entgegen
ihrer erwartungsweckenden Namen keine kohärente Datenregulierung. Die Rechts-
akte liefern nur einzelne Steine eines viel größeren Mosaiks, das nur durch Rückgriff
auf weitere Normen (etwa des allgemeinen Privatrechts) ein einigermaßen anschau-
liches Bild formt.

Das vorliegende Lehrbuch ist ein Versuch, dieses Bild zu zeichnen, sprich die vorhan-
denen Regulierungsschichten zu ordnen, diese mit den klassischen Rechtsgebieten zu
verknüpfen und hierdurch systematisch zu erschließen. Das Lehrbuch handelt deswe-
gen nicht nacheinander die verschiedenen datenrechtlichen Rechtsakte ab. Vielmehr
lege ich im Anschluss an die Grundlagen Akteure, Rechtspositionen und Rechtsver-
hältnisse dar. Hinweise auf Sonderrechtsgebiete und die Rechtsdurchsetzung treten
hinzu. Das Lehrbuch schließt mit der Frage nach dem Datenrecht als Rechtsgebiet
und den globalen Dimensionen der Datenregulierung. Das vorliegende Werk ist
auch das Ergebnis der Lehre sowie unterschiedlicher Forschungsprojekte und Vor-
arbeiten im Datenrecht in den letzten Jahren, auf denen verschiedene Ausführungen
bzw. Abschnitte teilweise aufbauen bzw. die teils kondensiert wiedergegeben werden.1

Mein Blick auf das Datenrecht ist nur im Ausgangspunkt derjenige eines Privatrecht-
lers. Das Datenrecht verläuft nicht entlang traditioneller Säulen. Es verbindet Privat-
recht, Öffentliches Recht und Prozessrecht sowie (ein wenig) Strafrecht (weswegen
das Cover der Beck’schen Logik zur Reihe folgend eigentlich in Regenbogenfarben
hätte gehalten werden müssen!). Rechtsverhältnisse zwischen Privaten bilden gleich-
wohl den konzeptionellen Startpunkt – und auch deswegen hat das Lehrbuch einen
privatrechtlichen Schwerpunkt.

1 Insbesondere Hennemann (Hrsg.), Global Data Strategies, 2023; Hennemann/Ebner/Karsten/Liene-
mann/Wienroeder, Data Act, 2024; meine Einleitung und Kommentierungen in Specht-Riemen-
schneider/Hennemann (Hrsg.), Data Act, Data Governance Act, 2. Aufl. 2025; sowie der Abschnitt
XIV: Datenwirtschaft in Krenzler/Herrmann/Niestedt (Hrsg.), EU-Außenwirtschafts- und Zollrecht,
24. EL 2024, Nr. 140–142.
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In Anbetracht der enormen Breite des Datenrechts – vor allem, da es sich um ein
Kurzlehrbuch handeln soll – war eine Auswahl des Stoffes unausweichlich. Es liegt
auf der Hand, dass ein Lehrbuch ohne Vorbild mit solchen Auswahlentscheidungen
im besonderen Maße konfrontiert ist. Damit eine weiterführende Befassung mit Ein-
zelfragen leichter fällt, finden sich jeweils vertiefende Literaturhinweise zu Beginn
von Kapiteln und Abschnitten (die Literatur befindet sich auf dem Stand Januar
2025; vereinzelt konnten noch spätere Veröffentlichungen nachgetragen werden).
Idealerweise – das kann ich nur hoffen – dient das Lehrbuch damit nicht nur Studie-
renden in Schwerpunktbereichen, sondern auch einer wissenschaftlichen Befassung
mit dem Datenrecht als Ausgangspunkt. Praktiker, die eine systematische und von
Einzelnormen losgelöste Einführung suchen und schätzen, werden hoffentlich
ebenso fündig. Für die Vertiefung von Einzelfragen bleibt der Blick in die Kommen-
tar- und Spezialliteratur unabdingbar.

Zwei inhaltliche Grundentscheidungen, die ich getroffen habe, dürften bei der fol-
genden Lektüre unmittelbar ins Auge springen. Zunächst habe ich die Grundlagen
des Datenrechts vergleichsweise breit dargelegt. Meines Erachtens können viele
datenrechtliche Fragestellungen und Konfliktlagen sowie die zugrunde liegenden
Datendiskurse ansonsten nicht hinreichend erschlossen werden. Sodann behandelt
dieses Lehrbuch einen Teil des (besonderen) Datenrechts nicht näher: Das Daten-
schutzrecht. Hierdurch soll die große Bedeutung des Datenschutzrechts nicht in Ab-
rede gestellt werden. Ganz im Gegenteil. Nur gibt es zum Datenschutzrecht bereits
eine Vielzahl exzellenter Lehrbücher. Eine adäquate Behandlung des Datenschutz-
rechts hätte zudem den Umfang dieses Lehrbuchs verdoppelt. Vor allem bin ich da-
von überzeugt, dass das Datenrecht auch ohne das Datenschutzrecht eigenständig
dargestellt werden kann (wenn und soweit – wie im Folgenden – auf die entscheiden-
den Schnittstellen hingewiesen wird). Ich hoffe, dass die den dogmatischen Kapiteln
vorangestellten Fälle dazu ebenso beitragen wie die grafische Aufbereitung der kom-
plexen Beziehungen im Datenrecht an verschiedenen Stellen des Lehrbuchs.

Dieses Lehrbuch dürfte zudem zu einem zeitlich günstigen Zeitpunkt erscheinen.
Der für das Datenrecht zentrale Data Act wird in weiten Teilen ab September 2025
gelten. Die Verordnung zum europäischen Gesundheitsdatenraum ist jüngst im
Amtsblatt der EU veröffentlicht worden. Ich hatte ferner sehr gehofft, dass zum
Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Lehrbuches (in den ersten Monaten des Jahres
2025) bereits die deutschen Durchführungsgesetze zum Data Act und zum Data
Governance Act vorliegen. Dies ist, auch aufgrund des vorzeitigen Endes der
20. Legislaturperiode des Bundestages, leider nicht der Fall. Aktuell liegen lediglich
ein Regierungsentwurf (Durchführungsgesetz zum Data Governance Act) und ein
Referentenentwurf (Durchführungsgesetz zum Data Act) vor. Ob und in welcher
Form eine Verabschiedung in den nächsten Monaten erfolgt, ist derzeit offen. Ich
habe allerdings bereits an entsprechenden Stellen im Lehrbuch die beiden Entwürfe
abgebildet. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass die finalen Fassungen noch
Änderungen mit sich bringen.

Updates nicht nur hierzu finden Sie auf meiner Freiburger Lehrstuhl-Webseite, die
über den untenstehenden QR-Code erreichbar ist. Dort finden sich ebenso ein Ein-
führungsvideo zu diesem Lehrbuch sowie Einführungsvideos zu jedem der nachfol-
genden 24 Kapitel. Die Videos bieten einen kleinen Snapshot der behandelten The-
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men und setzen hoffentlich einen kleinen Anker für das Verständnis der jeweils fol-
genden Ausführungen. Idealerweise erleichtern die Videos auf diese Weise auch das
Durcharbeiten des Lehrbuchs. Über Feedback zu den Videos freue ich mich ebenso
wie über Anregungen und Kritik zu diesem Lehrbuch sehr. Gerne per Mail an
medienrecht@jura.uni-freiburg.de.

Die Fertigstellung dieses Lehrbuchs wäre nicht möglich gewesen ohne eine Vielzahl
von Personen. Zuvörderst zu nennen sind mein ehemaliges Passauer Lehrstuhlteam
(insbesondere Annabel Dornauer, Gordian Ebner, Josefine Ehrlicher, Claudia
Heudecker, Benedikt Karsten, Gregor Lienemann und Marie Wienroeder) und mein
Freiburger Lehrstuhlteam (Yannik Gebehenne, Seren Haliloğlu, Franziska Ruff, Jan
Siebler und Caroline Steck sowie Marie-Theres Chennouf, Laura Hofmann, Juliane
Holdmann, Linus Hüger, Philipp Kautzsch, Jorina Koop, Anna Mühlenfeld, Friede-
rike Pohl, Tom Ritz, Marie Rothe und Julian Vogel). Ihnen bin ich sehr dankbar für
die Unterstützung zu verschiedenen Zeiten – etwa durch Recherchen und bei der
Literaturbeschaffung. Hinzu kommen die Mühen des Korrekturlesens und der For-
matierung ebenso wie vielfältige wertvolle inhaltliche Anregungen. Dr. KlausWinkler
bin ich äußerst dankbar für die Aufnahme des Werks in die Reihe der Juristischen
Kurzlehrbücher. Ich empfinde es als große Ehre, dass dieses Lehrbuch in dieser mich
seit Studententagen begleitenden Reihe erscheinen darf. Meiner Lektorin Sonja
Mücke gilt mein Dank für die stets hilfreiche, konstruktive und fokussierte verlags-
seitige Betreuung des Werkes. Für Hinweise zu verschiedenen Entwurfs- und Früh-
fassungen dieses Lehrbuches danke ich sehr herzlich Boris Paal, Kai v. Lewinski, Leon-
hard Hübner, Amélie Hennemann-Heldt, David Bomhard, Simon Apel, Gregor
Lienemann, Benedikt Karsten und Johannes Erny sowie den Freiburger Studierenden
im Schwerpunktbereich 8: Medien- und Informationsrecht. Verbleibende Fehler sind
natürlich meine.

In der Hoffnung, dass dieses Lehrbuch die Einarbeitung in das Datenrecht erleichtert
und Neugier an den Grundlagen der Ordnungen codierter Informationen in Gesell-
schaften weckt (und daran, was Knochensplitter und nach Farben sortierte Bücher in
Bibliotheken hiermit zu tun haben), verbleibe ich

Ihr
Moritz Hennemann

Freiburg i. Br. im Frühjahr 2025
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